
 

 

Finanzielle Auswirkungen: Die Personalaufwendungen betragen pro 
Jahr ca. 112.800,00 €. Die ausdrückliche 
Pflicht zum Tragen der Kosten (§ 8a Abs. 3 
Rettungsdienstgesetz) besteht, wird aber 
von den Kostenträgern beklagt. 
 

 


